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Allgemeine Lieferbedingungen 
 
Anwendbar im Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen.  
 
 
1. Allgemeines 
1.1 Für unsere Lieferungen gelten nur die nachstehenden Be-

dingungen. Entgegenstehende oder von unseren Bedingun-
gen abweichende Bedingungen gelten nicht, es sei denn, 
wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Die nach-
stehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingun-
gen abweichender Bedingungen des Bestellers die Liefe-
rung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

1.2 Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsschluss 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestäti-
gung. 

1.3 Nimmt der Besteller unser Angebot nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang an, sind wir zum Widerruf berechtigt. 

1.4 Kostenvoranschläge sind unverbindlich und kostenpflichtig, 
es sei denn, es wurde etwas anderes ausdrücklich verein-
bart. 

1.5 Diese Bedingungen gelten bis zum Inkrafttreten unserer 
neuen Lieferbedingungen auch für alle zukünftigen Liefe-
rungen an den Besteller. 

 
2. Angebote, Angebotsunterlagen, Auftragsbestätigung 
2.1 Ein Liefervertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbe-

stätigung von Bosch Mahle Turbo Systems, spätestens mit 
der Lieferung zustande. Die Übermittlung per Datenfern-
übertragung/E-Mail genügt der Schriftform. Können wir 
durch Vorlage eines Sendeberichts nachweisen, dass 
Bosch Mahle Turbo Systems eine Erklärung per Telefax 
oder Datenfernübertragung/E-Mail abgeschickt hat, wird 
vermutet, dass dem Besteller die Erklärung zugegangen ist. 

 
3. Preise 
3.1 Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der im Zeitpunkt 

der Lieferung gültigen Listenpreise oder eines verbindlichen 
Angebots zuzüglich Umsatzsteuer. Eine Berechnung der 
Umsatzsteuer unterbleibt nur in den Fällen, in denen die Vo-
raussetzungen für eine Steuerbefreiung von Ausfuhrliefe-
rungen gegeben sind.  

3.2 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich 
die Preise „ab Werk“ (oder Lager) ausschließlich Verpa-
ckung. 

3.3 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen 
zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensen-
kungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund 
von Lohnkostenänderungen, z.B. aufgrund von Tarifab-
schlüssen, oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese 
werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen. 

3.4 Ersatzteillieferungen und Rücksendung reparierter Ware 
erfolgen, soweit diese nicht von der Sachmängelhaftung 
umfasst sind, gegen Erhebung einer angemessenen Ver-
sand- und Verpackungskostenpauschale zuzüglich zu der 
Vergütung der von uns erbrachten Leistung. 

 
 
4. Lieferung; Lieferfristen; Verzug 
4.1 Der Beginn und die Einhaltung von vereinbarten Lieferfristen 

setzen die Erfüllung der Mitwirkungspflichten, insbesondere 
den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu lie-
fernden Beistellungen, Unterlagen, Genehmigungen, Unter-
suchungen, Freigaben und die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen durch den Besteller voraus. Werden 

diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig ordnungsgemäß er-
füllt, verlängern sich die Lieferfristen angemessen; dies gilt 
nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung allein zu vertreten 
hat. 

4.2 Die Lieferung von Ersatzteilen erfolgt unter dem Vorbehalt 
der Verfügbarkeit. Lieferterminangaben für Ersatzteile sind 
für Bosch Mahle Turbo Systems nicht bindend, werden aber 
nach Möglichkeit eingehalten. Die Einhaltung setzt voraus, 
dass alle technischen Fragen geklärt sind und Zahlungen 
oder sonstige Verpflichtungen des Bestellers rechtzeitig vor-
liegen bzw. erfüllt werden. 

4.3 Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf höhere Gewalt 
und andere von uns nicht zu vertretende Störungen, z.B 
Krieg, ungünstige Witterungsverhältnisse, terroristische An-
schläge, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, Arbeits-
kämpfe, auch solche, die Zulieferanten betreffen, zurückzu-
führen, verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen ange-
messen. 

4.4 Sind wir mit unserer Lieferung in Verzug, hat der Besteller 
auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu 
erklären, ob er auf der Lieferung besteht oder seine anderen 
gesetzlichen Rechte geltend macht.  

4.5 Vom Vertrag kann der Besteller bei Verzögerung der Liefe-
rung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zu-
rücktreten, soweit die Verzögerung von uns zu vertreten ist. 

4.6 Für Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Ver-
zögerung der Lieferung gilt Ziffer 10. 

4.7 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 
sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Bosch Mahle Turbo 
Systems berechtigt, anderweitige Aufträge Dritter vorzuzie-
hen und die Lieferzeit angemessen zu verlängern. Unbe-
schadet weitergehender Ansprüche sind wir berechtigt, den 
Bosch Mahle Turbo Systems insoweit entstehenden Scha-
den einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. 

4.8 Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers 
um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereit-
schaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefange-
nen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der 
Gegenstände der Lieferung,  höchstens  jedoch  insgesamt 
5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung berechnet 
werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkos-
ten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. Weiterge-
hende Ansprüche aufgrund von Annahmeverzug bleiben 
unberührt. 

4.9 Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zu-
lässig, es sei denn, sie sind dem Besteller unzumutbar.  

 
5. Gefahrübergang 
5.1 Die Lieferung erfolgt „ab Werk“ (oder Lager), sofern nicht 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Der Versand er-
folgt auf Gefahr und Rechnung des Bestellers. Dies gilt auch 
für Rücksendungen. 

5.2 Transport- und sonstige Einwegverpackungen werden nicht 
zurückgenommen. Der Besteller ist verpflichtet, eine Entsor-
gung der Verpackungen auf eigene Kosten sicherzustellen. 

5.3 Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen 
von uns gegen die üblichen Transportrisiken versichert. 

 
6. Beanstandungen und Mängelrügen 
6.1 Erkennbare Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich, 

spätestens 15 Tage nach Empfang der Ware schriftlich zu 
rügen. Kartonaufkleber, Inhaltsetiketten und der Sendung 
beiliegende Kontrollzettel sind mit der Rüge einzusenden. 
Andere Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich nach 
Entdeckung schriftlich zu rügen. Maßgeblich ist jeweils der 
Eingang der Rüge bei uns.  
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6.2 Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die 
uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu 
verlangen. 

6.3 Bei nicht rechtzeitiger Rüge des Sachmangels sind Sach-
mängelansprüche ausgeschlossen. 

 
7. Entgegennahme 
 Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen 

wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. 
 
8. Sachmängel/Rechtsmängel 
8.1 Beschaffenheiten der Vertragserzeugnisse müssen aus-

drücklich schriftlich im Einzelnen als solche bezeichnet sein. 
Maßgebend für Ausführung, Maße, Gewicht und Eignung 
sind allein das dem Käufer zur Prüfung und Erprobung 
übermittelte Erstmuster, Ausführungszeichnungen von 
Bosch Mahle Turbo Systems und das vereinbarte Lasten-
heft. 

8.2 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Vorste-
hende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 
438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 
Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und § 634a (Baumängel) BGB 
längere Verjährungsfristen vorschreibt. 

8.3 Die Verjährungsfrist für Sachmängel beginnt 
a)  bei Erzeugnissen der Fahrzeug- und Motorenausrüstung mit 

dem Zeitpunkt, in dem die Ware in Gebrauch genommen 
wird, d.h. bei Erstausrüstung mit der Erstzulassung, in den 
anderen Fällen mit dem Einbau, jedoch spätestens 6 Mona-
te nach Ablieferung der Sache (Gefahrübergang); 

b)  in allen übrigen Fällen mit der Ablieferung der Sache (Ge-
fahrübergang). 

8.4 Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Verjäh-
rungsfrist, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefah-
renübergangs vorlag, können wir als Nacherfüllung nach 
unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie 
Sache liefern. 

8.5 Durch die Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht 
erneut. 

8.6 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbe-
schadet etwaiger Schadensersatzansprüche – nach Maß-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurück-
treten oder die Vergütung mindern.  

8.7 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nach-
erfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, richten sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie sind jedoch in-
soweit ausgeschlossen, als sich die Aufwendungen erhö-
hen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an ei-
nen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers ver-
bracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht 
seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

8.8 Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei 
nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.  

8.9 Sachmängel sind nicht  
- natürlicher Verschleiß; 
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach 

dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behand-
lung, Lagerung oder Aufstellung, der Nichtbeachtung 
von Einbau- und Behandlungsvorschriften oder übermä-
ßiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen;  

- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund 
höherer Gewalt, besonderer äußerer Einflüsse, die nach 
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des 
Gebrauchs der Ware außerhalb der nach dem Vertrag 
vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung ent-
stehen;  

- nicht reproduzierbare Softwarefehler.  
Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn die Ware von 
fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Her-

kunft verändert wird, es sei denn, dass der Mangel nicht in 
ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung steht.  
Wir haften nicht für die Beschaffenheit der Ware, die auf der 
Konstruktion oder der Wahl des Materials beruht, sofern der 
Besteller die Konstruktion oder das Material vorgeschrieben 
hat.  

8.10 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur 
insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über 
die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Verein-
barungen, z.B. Kulanzregelungen, getroffen hat.  

8.11 Ansprüche aufgrund von Sachmängeln einschließlich 
Rückgriffsansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, 
soweit der Besteller die Beseitigung des Mangels durch eine 
nicht von uns autorisierte Fachwerkstatt/Servicestelle hat 
durchführen lassen.  

8.12 Die Ziffern 8.3, 8.6, 8.7 gelten nicht, soweit unser Erzeugnis 
nachweislich ohne Verarbeitung oder Einbau in eine andere 
Sache durch den Besteller oder Kunden des Bestellers an 
einen Verbraucher verkauft wurde.  

8.13 Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz und Ersatz 
der vergeblichen Aufwendungen im Sinne des § 284 BGB 
aufgrund von Sachmängeln richtet sich im Übrigen nach Zif-
fer 10. Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 8 
geregelten Ansprüche des Bestellers aufgrund von Sach-
mängeln sind ausgeschlossen. 

8.14 Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutz-
rechten Dritter begründet sind, gelten die Bestimmungen 
dieser Ziffer 8 entsprechend.  

 
9. Schutz- und Urheberrechte 
9.1 Für Ansprüche, die sich aus der Verletzung von gewerbli-

chen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter (im Fol-
genden: Schutzrechte) ergeben, haften wir nicht, wenn das 
Schutzrecht im Eigentum des Bestellers bzw. eines unmit-
telbar oder mittelbar mehrheitlich kapital- oder stimmrechts-
mäßig ihm gehörenden Unternehmens steht oder stand.  

9.2 Für Ansprüche, die sich aus der Verletzung von Schutzrech-
ten ergeben, haften wir nicht, wenn nicht mindestens ein 
Schutzrecht aus der Schutzrechtsfamilie entweder vom Eu-
ropäischen Patentamt oder in einem der Staaten Bundesre-
publik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich 
oder USA veröffentlicht ist.  

9.3 Der Besteller hat uns unverzüglich von bekannt werdenden 
(angeblichen) Schutzrechtsverletzungen oder diesbezügli-
chen Risiken zu unterrichten und uns auf unser Verlangen - 
soweit möglich - die Führung von Rechtsstreitigkeiten (auch 
außergerichtlich) zu überlassen. 

9.4 Nach unserer Wahl sind wir berechtigt, für das ein Schutz-
recht verletzende Erzeugnis ein Nutzungsrecht zu erwirken 
oder es so zu modifizieren, dass es das Schutzrecht nicht 
mehr verletzt, oder es durch ein das Schutzrecht nicht mehr 
verletzendes gleichartiges Erzeugnis zu ersetzen. Ist uns 
dies nicht zu angemessenen Bedingungen oder in ange-
messener Frist möglich, stehen dem Besteller - sofern er 
uns die Durchführung einer Modifizierung ermöglicht hat - 
die gesetzlichen Rücktrittsrechte zu. Unter den genannten 
Voraussetzungen steht auch uns ein Recht zum Rücktritt zu. 
Die Regelung der Ziffer 8.9 gilt entsprechend. Wir behalten 
uns vor, die nach dieser Ziffer 9.4 Satz 1 uns zur Wahl ste-
henden Maßnahmen auch dann zu ergreifen, wenn die 
Schutzrechtsverletzung noch nicht rechtsgültig festgestellt 
oder von uns anerkannt ist.  

9.5 Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er 
die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat, oder er uns 
nicht in angemessenem Umfang bei der Abwehr von An-
sprüchen Dritter unterstützt. 

9.6 Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, wenn 
die Erzeugnisse gemäß der Spezifikation oder den Anwei-
sungen des Bestellers gefertigt werden oder die (angebli-
che) Verletzung des Schutzrechts aus der Nutzung im Zu-
sammenwirken mit einem anderen, nicht von uns stammen-
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den Gegenstand folgt oder die Erzeugnisse in einer Weise 
benutzt werden, die wir nicht voraussehen konnten. 

9.7 Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz bei Schutz-
rechtsverletzungen richtet sich im Übrigen nach Ziffer 10. 

9.8 Für die Verjährung von Ansprüchen aufgrund von Schutz-
rechtsverletzungen gelten die Ziffern 8.2 und 8.3 entspre-
chend.  

9.9 Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 9 gere-
gelten Ansprüche des Bestellers wegen der Verletzung von 
Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen. 

 
10. Schadensersatzansprüche 
10.1. Sofern diese Lieferbedingungen oder zwingende gesetzliche 

Regelungen nicht etwas anderes vorsehen, ist eine Scha-
densersatzpflicht grundsätzlich nur gegeben, wenn Bosch 
Mahle Turbo Systems ein Verschulden an dem betreffenden 
Schaden trifft. 

10.2 Wir haften auf Schadensersatz und Ersatz der vergeblichen 
Aufwendungen im Sinne des § 284 BGB (nachfolgend 
„Schadensersatz“) wegen Verletzung vertraglicher oder 
außervertraglicher Pflichten nur  
(i) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,  
(ii) bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Le-

bens, des Körpers oder der Gesundheit, 
(iii) wegen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie,  
(iv) bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentli-

cher Vertragspflichten,  
(v) aufgrund zwingender Haftung nach dem Produkthaf-

tungsgesetz oder  
(vi) aufgrund sonstiger zwingender Haftung.  

10.3 Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorher-
sehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Über-
nahme einer Beschaffenheitsgarantie gehaftet wird. Zwin-
gende Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
von den vorhergehenden Bestimmungen unberührt. 

10.4 Soweit die Schadensersatzhaftung von Bosch Mahle Turbo 
Systems ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

10.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers 
ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 
11. Eigentumsvorbehalt 
11.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren 

bis zur vollständigen Erfüllung aller uns aus der Geschäfts-
verbindung zustehenden und noch entstehenden Ansprüche 
vor. 

11.2  Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung un-
serer Erzeugnisse im Rahmen seines ordnungemäßen Ge-
schäftsbetriebs berechtigt. An den durch die Verarbeitung 
oder Verbindung entstehenden Erzeugnissen erwerben wir 
zur Sicherung unserer in Ziffer 11.1 genannten Ansprüche 
Miteigentum, das der Besteller uns schon jetzt überträgt. 
Der Besteller hat die unserem Miteigentum unterliegenden 
Gegenstände als vertragliche Nebenpflicht unentgeltlich zu 
verwahren. Die Höhe unseres Miteigentumsanteils bestimmt 
sich nach dem Verhältnis des Werts, den unser Erzeugnis 
und der durch die Verarbeitung oder Verbindung entstande-
ne Gegenstand zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung 
haben. 

11.3  Der Besteller ist zur Weiterveräußerung im ordnungsgemä-
ßen Geschäftsverkehr gegen Barzahlung oder unter Eigen-
tumsvorbehalt berechtigt. Der Besteller tritt uns schon jetzt 
alle ihm aus der Weiterveräußerung unseres Erzeugnisses 
zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller Höhe 
(inkl. Mehrwertsteuer) ab, unabhängig davon, ob unser Er-
zeugnis weiterverarbeitet wurde oder nicht. Die abgetrete-
nen Forderungen dienen der Sicherung unserer Ansprüche 

nach Ziffer 11.1. Der Besteller ist zur Einziehung der abge-
tretenen Forderungen berechtigt. Die Befugnis von Bosch 
Mahle Turbo Systems, die Forderungen selbst einzuziehen, 
bleibt davon unberührt. Die Rechte des Bestellers nach die-
ser Ziffer 11.3 können wir widerrufen, wenn der Besteller 
seinen Vertragspflichten uns gegenüber nicht ordnungsge-
mäß nachkommt, insbesondere wenn er in Zahlungsverzug 
gerät. Diese Rechte erlöschen auch ohne ausdrücklichen 
Widerruf, wenn der Besteller seine Zahlungen länger als nur 
vorübergehend einstellt.  

11.4  Auf unser Verlangen hat uns der Besteller unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, an wen er in unserem Eigentum oder 
Miteigentum stehende Ware veräußert hat und welche For-
derungen ihm aus der Weiterveräußerung zustehen, sowie 
uns auf seine Kosten öffentlich beglaubigte Urkunden über 
die Abtretung der Forderungen auszustellen. 

11.5  Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltsei-
gentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände oder 
über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Besteller 
nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige Rechtsbeein-
trächtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Ge-
genstände oder Forderungen hat uns der Besteller unver-
züglich mitzuteilen. Der Besteller trägt alle Kosten, die zur 
Aufhebung des Zugriffs Dritter auf unser Vorbehalts- oder 
Sicherungseigentum und zu einer Wiederbeschaffung des 
Gegenstands aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht 
von Dritten eingezogen werden können. 

11.6  Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder einer sonsti-
gen schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
des Bestellers die Herausgabe der in unserem Vorbehalts- 
oder Sicherungseigentum stehenden Gegenstände zu ver-
langen. Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so liegt 
nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies aus-
drücklich erklären. 

11.7 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berech-
tigt uns, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rück-
gabe der Lieferungen zu verlangen. 

11.8  Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten 
unsere Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, so wer-
den wir auf Verlangen des Bestellers insoweit Sicherungen 
nach unserer Wahl freigeben.  

 
12. Geheimhaltung 
12.1 Alle von uns stammenden geschäftlichen oder technischen 

Informationen (einschließlich Merkmalen, die etwa über-
gebenen Gegenständen oder Software zu entnehmen 
sind, und sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, so-
lange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt 
sind oder von uns zur Weiterveräußerung durch den Be-
steller bestimmt wurden, Dritten gegenüber geheim zu hal-
ten und dürfen im eigenen Betrieb des Bestellers nur sol-
chen Personen zur Verfügung gestellt werden, die für de-
ren Verwendung notwendigerweise herangezogen werden 
müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet 
sind; sie bleiben unser ausschließliches Eigentum. Ohne 
unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche 
Informationen nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig ver-
wendet werden. Auf unsere Anforderung sind alle von uns 
stammenden Informationen (gegebenenfalls einschließlich 
angefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise 
überlassene Gegenstände unverzüglich und vollständig an 
uns zurückzugeben oder zu vernichten. 

12.2 Wir behalten uns alle Rechte an den in Ziffer 12.1 genann-
ten Informationen (einschließlich Urheberrechten und dem 
Recht zur Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten, 
wie Patenten, Gebrauchsmustern, Halbleiterschutz etc.) 
vor. 

 
13. Zahlungsbedingungen 
13.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zah-

lung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne je-
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den Abzug zu erfolgen. Wir können jedoch die Belieferung 
auch von Zahlung Zug um Zug (z.B. durch Nachnahme oder 
Bank-Lastschriftverfahren) oder einer Vorauszahlung ab-
hängig machen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der 
Eingang bei Bosch Mahle Turbo Systems maßgebend. 

13.2 Wir sind berechtigt, Zahlungen auf die älteste fällige Forde-
rung zu verrechnen. 

13.3  Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu 
verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens 
ist nicht ausgeschlossen. 

13.4 Zahlung durch Wechsel ist nur nach vorheriger Vereinba-
rung mit uns zulässig. Wechsel und Schecks werden von 
uns nur erfüllungshalber angenommen und gelten erst nach 
Einlösung als Zahlung. 

13.5  Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
auf alle fälligen und einredefreien Forderungen aus der Ge-
schäftsverbindung sofortige Barzahlung zu verlangen. Die-
ses Recht wird durch eine Stundung oder die Annahme von 
Wechseln oder Schecks nicht ausgeschlossen. 

13.6  Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenan-
sprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, 
als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

13.7 Werden Bosch Mahle Turbo Systems nach Vertragsab-
schluss Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des 
Bestellers infrage stellen, oder tritt eine erhebliche Gefähr-
dung des Zahlungsanspruchs wegen Vermögensverfalls des 
Bestellers ein, so kann Bosch Mahle Turbo Systems Vo-
rauszahlung oder Sicherheiten binnen angemessener Frist 
fordern und die Leistungserbringung bis zur Erfüllung des 
Verlangens verweigern. Bei Verweigerung des Bestellers 
oder fruchtlosem Fristablauf ist Bosch Mahle Turbo Systems 
berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten 
und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 

13.8 Die Regelung der Ziffer 13.7 findet auch auf die Fälle des 
Zahlungsverzugs des Bestellers Anwendung. 

13.9 Neben den gesetzlichen Voraussetzungen kann der Bestel-
ler nach Eintritt der Fälligkeit durch Mahnung in Verzug ge-
setzt werden. Ist der Zahlungstermin kalendermäßig be-
stimmt, kommt der Besteller auch ohne Mahnung in Verzug. 
Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist Bosch Mahle Turbo 
Systems außerdem berechtigt, sämtliche Lieferungen oder 
Leistungen zurückzuhalten. 

 
14. Werkzeuge 
14.1  Modelle, Gussformen, Gesenke, Presswerkzeuge, Vorrich-

tungen und andere Betriebsmittel werden gesondert be-
rechnet. Sie bleiben Eigentum von Bosch Mahle Turbo Sys-
tems, auch wenn dem Besteller ein Kostenanteil berechnet 
wurde. 

 
 
 
15. Allgemeine Bestimmungen 
15.1  Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der ge-

troffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im 
Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, 
die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftli-
chen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu erset-
zen. 

15.2 Gerichtsstand ist Stuttgart oder nach unserer Wahl der Sitz 
der Betriebsstätte, die den Auftrag ausführt, wenn der Be-
steller, 
- Kaufmann ist oder 
- keinen allgemeinen inländischen Gerichtsstand hat oder 
- nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

Wir sind auch berechtigt, ein Gericht, welches für den Sitz 
oder eine Niederlassung des Bestellers zuständig ist, anzu-
rufen. 

15.3  Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Bestel-
ler gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 
Kollisionsrechts und des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG). 

 
 
_______________ 
 
Bosch Mahle Turbo Systems GmbH Co.KG 
Stuttgart, 22.01.2010 


